
Umsetzung der 
Eingliederungshilfe in Hessen 

– der Rahmenvertrag 1 

Schulung A am 7. Juli 2023, 9 bis 13 Uhr



Verhandlungsverlauf

▪ 01.10.2016: Start der Planungen zum BTHG-Umsetzung /

Anmeldung Konnexität

▪ 27.03.2019: Start der Verhandlungen zum Übergangsrahmenvertrag

▪ 28.06.2019: Abschluss Verhandlungen Übergangsrahmenvertrag

▪ 16.12.2019: 1. Entwurf der Leistungsträger RV 1

▪ 03.03.2021: 1. Hauptverhandlungsrunde RV 1

▪ 16.06.2023: Abschluss der Verhandlungen in der 24. Hauptverhand-

lungsrunde

▪ 21.06.2023: Empfehlung der Eingliederungshilfekommission 

und Start des Unterschriftenverfahren
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Überblick Schulungen

▪A: Grundlagen, Leistungsvereinbarung, Dokumentation

▪B: Kalkulation, Vergütung, Abrechnung
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Arbeitsmaterialien:

▪ Rahmenvertrag 1 nebst Anlagen

▪ Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

▪ Hessisches Ausführungsgesetz zum Neunten Buch Sozialgesetzbuch (HAG/ SGB IX)



Programmfolge A

▪ Gesetzlicher Auftrag und Aufbau des Rahmenvertrages 1 / Ziel der Eingliederungshilfe

▪ Personenkreis

▪ Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis – Gesamtplanverfahren – Vereinbarungen vor Ort

▪ Inhalte Leistungsvereinbarung; dabei: mögliche Leistungen / Qualität ➔ qualifizierte Assistenz / 
sonstige Kräfte

▪ Unterscheidung Leistungen innerhalb Einrichtungen über Tag und Nacht und Leistungen 
außerhalb Einrichtungen über Tag und Nacht

▪ Schulassistenz: Besonderheiten

▪ Zuordnung der Qualität nach Bedarfen; danach erst Vergütungsvereinbarung ➔ Verweis auf 
Schulung B

▪ Dokumentation (Prozessdokumentation – Jahresdokumentation)
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Rechtsgrundlagen
▪Gesetzlicher Auftrag / Ziel der Eingliederungshilfe

➔ Förderung der Selbstbestimmung und volle, wirksame und 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
am Leben in der Gesellschaft 

➔ Vermeidung von Benachteiligungen

➔ Entgegenwirkung von Benachteiligungen

▪Rechtsgrundlage für den Rahmenvertrag: § 131 SGB IX
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Rubrum, Inhaltsverzeichnis, Präambel 



Rahmenvertrag 1 im Überblick
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Teil 7: Schlussbestimmungen 

Teil 6: Grundsätze der Abrechnung 

Teil 5: Prüfung der Wirtschaftlichkeit/Qualität – Wirksamkeit 

Teil 4: Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen 

Teil 3: Vergütungen 

Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Teil 1: Allgemeiner Teil 

Anlagen

Rubrum, Inhaltsverzeichnis, Präambel 



Personenkreis
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Teil 1: Allgemeiner Teil 

Beendigung 

der Schul-

ausbildung 

(Sekundar-

stufe II)

§ 2 Abs. 1 Satz 

1 HAG/ SGB IX

Menschen mit 

Behinderung, 

die

a) wesentlich in 

der gleichbe-

rechtigten

Teilhabe an der 

Gesellschaft 

eingeschränkt 

oder

b) von einer 

solchen 

wesentlichen 

Behinderung 

bedroht sind.

§ 99 SGB IX

…wenn und 

solange nach 

der Beson-

derheit des 

Einzelfalles 

Aussicht 

besteht, dass 

die Aufgabe 

der Ein-

gliederungs-

hilfe nach     

§ 90 erfüllt 

werden kann

§ 99 SGB IX

Menschen 

mit Behin-

derungen

sind 

Menschen, 

die körper-

liche, see-

lische, gei-

stige oder 

Sinnesbe-

einträchti-

gungen

haben 

§ 2 SGB IX

aufgrund 

Wechselwir-

kung mit ein-

stellungs- und 

umweltbe-

dingten Bar-

rieren Hinde-

rung an der 

gleichberech-

tigten Teilhabe 

an der Gesell-

schaft

mit hoher 

Wahrschein-

lichkeit länger 

als 6 Monate

§ 2 SGB IX



Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis
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Leistungsberechtigte Person

Träger der Eingliederungshilfe Leistungserbringer

AntragBescheid

Leistungs- und Vergütungsvereinbarung

Leistungserbringung

Teil 2: Leistungen und Dokumentation 



Gesamtplanverfahren nach RV 2 und 3
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Die Bedarfsermittlungs-

instrumente, die bei den 

örtlichen Eingliederungs-

hilfeträgern zum Einsatz 

kommen, sind nicht 

einheitlich.

Das Verfahren weicht aber 

im Grundsatz vom 

Verfahren des LWV 

Hessen nicht ab.



ICF-CY
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Lernen und Wissens-
anwendung

KommunikationAllgemeine Aufgaben und 
Anforderungen

Mobilität

Selbstversorgung

Häusliches Leben

Bedeutende 
Lebensbereiche

Gemeinschafts-, soziales 
und staatsbürgerliches 
Leben

Interpersonelle Interak-
tionen und Beziehungen



Vereinbarungen vor Ort
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§ 123 SGB IX

Träger der Eingliederungshilfe 

bewilligt Leistungen der 

Eingliederungshilfe grundsätzlich, 

soweit eine schriftliche 

Vereinbarung zwischen dem 

Träger des Leistungserbringers 

und dem für den Ort der Lei-

stungserbringung zuständigen 

Träger der Eingliederungshilfe

besteht.

Ausnahme: angemessene 

Aufwendungen für eine 

notwendige Unterstützung von 

leistungsberechtigten Personen, 

die ein Ehrenamt ausüben.

Weitere Ausnahmen: 

▪ Pauschale Geldleistungen 

nach § 116 Abs. 1 SGB IX 

▪ Persönliches Budget nach §

29 SGB IX 

▪ in Einzelfällen, § 123 Abs. 5 

SGB IX



Vereinbarungen vor Ort
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Verhandlung
Leistungs-

vereinbarung

Vergütungs-

vereinbarung
Verhandlungs-

aufforderung

In der 

Überleitung Teil 

7 beachten

Nr. 4.1 Abs. 3 ff. 

beachten Bei Einrichtungen: 

Betriebserlaubnisverfahren 

nach SGB VIII beachten
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ggfs. Fristen 

beachten

Ergebnis-

protokoll zur 

Vergütung



Vereinbarungen vor Ort
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Verhandlung
Leistungs-

vereinbarung

Vergütungs-

vereinbarung
Verhandlungs-

aufforderung

Teil 4 des RV 

1 zu beachten

ggfs. Fristen 

beachten

Nr. 4.1 Abs. 3 ff. 

beachten

Ergebnis-

protokoll zur 

Vergütung



PAUSE
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Leistungsvereinbarung
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Wichtig: Die Leistungsvereinbarung wird nur mit dem 

örtlich zuständigen Träger der Eingliederungshilfe 

abgeschlossen!

Zuständigkeit des Trägers 

der EGH richtet sich nach 

dem Ort der 

Leistungserbringung,           

§ 123 Abs. 1 Satz 1 SGB IX



Außerhessische Leistungsträger

▪ Anderes Bedarfsermitt-
lungsinstrument möglich ➔ Hoheit 
des zuständigen EGH-Trägers

▪ ABER: außerhessischer 
Eingliederungshilfeträger muss 
seinerseits den Transfer seiner 
Bewilligung in die hessischen 
Regelung leisten

▪ WICHTIG!!: Es gelten die 
Regelungen des RV 1 und die darauf 
beruhenden Vereinbarungen auch 
für „Außerirdische“
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung

Konzeptionelle 

Grundlagen sind 

kein Vereinba-

rungsgegenstand

➔ Leistungen nach RV 1; aber: nicht abschließender Katalog –

Verhandlungen vor Ort über weitere Leistungen möglich 
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungen (Teil 2 des RV 1)

Einzelleistung oder gemeinsame Erbringung? 

➔ jeweils Ziel der leistungsberechtigten 

Person entscheidend

Gesamtplan maßgebend

Inhalt der Leistungen: personenbezogen, nicht-

personenbezogen, Anlagen – Unterkunft und 

Verpflegung in Einrichtungen über Tag & Nacht
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungen (Teil 2 des RV 1)

➔➔ Leistungen nach 

dem RV 1 im Einzelnen 

anhand des RV 1



Schulassistenz

▪ Die Hilfen zu einer Schulbildung außerhalb dieses Kernbereichs der 
pädagogischen Arbeit ➔ Leistung der Teilhabe an Bildung ➔ Nr. 2.5 RV 1

▪ Die Leistungsgruppe der Teilhabe an Bildung wurde durch das BTHG neu in 
das SGB IX aufgenommen. Die Schulbegleitung dient dazu, den Schulbesuch 
zu ermöglichen oder zu erleichtern (§ 112 SGB IX) 

▪ Die Vermittlung von Lerninhalten ist jedoch immer Aufgabe der Schule ➔ Nr. 
2.5 Abs. 8 Satz 1 RV 1 ➔ Abstimmung erforderlich, Nr. 2.5 Abs. 10 RV 1

▪ Leistungserbringung erfolgt nach Nr. 2.5 Abs. 5

▪ während und außerhalb des Unterrichts in der Schule, in den Pausen, 
sowie bei darüber hinausgehenden schulischen Veranstaltungen wie 
beispielsweise Klassenfahrten, Wandertagen, (freiwilligen) 
Arbeitsgemeinschaften oder 

▪ in offenen schulischen Ganztagsangeboten nach § 112 Absatz 1 Satz 1 

Nummern 1 und 2 SGB IX.

▪ Umfang der Leistung: Nr. 2.5 Abs. 9 RV 1

▪ Verantwortung bei der Schule
23
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungen (Teil 2 des RV 1)

Ausschluss von 

Pflegeleistungen 

außerhalb von 

Einrichtungen über 

Tag und Nacht
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung

Anlage 2 

Ggfs. 

Ausschluss 

nach 2.4.3.3 

Abs. 3 

Parallele zum RV 3



Nr. 2.4.3.3 Abs. 4 – innerhalb von 
Einrichtungen: 
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungen (Teil 2 des RV 1)
Unterscheidung 

Basisleistung und 

Individuelle 

Teilhabeleistung 

(ITL) wichtig
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungen (Teil 2 des RV 1)

Unterscheidung 

Basisleistung und 

Individuelle 

Teilhabeleistung 

(ITL) wichtig
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Unterscheidung 

Basisleistung und 

Individuelle 

Teilhabeleistung
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung

Gewaltschutz-

konzept ist kein

Vereinba-

rungsgegenstand
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung

Datenschutz-

regelungen sind 

umfassend rechts-

kreisübergreifend 

abgestimmt
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Teil 2: Leistungen und Dokumentation 

Leistungsvereinbarung

Rechtskreis-

übergreifend 

abgestimmt



Vergütung folgt Leistung
▪Grundlage der Vergütungsvereinbarung und somit der 

Kalkulation sind die in der Leistungsvereinbarung 
vereinbarten Leistungen, die auf Grundlage des 
Rahmenvertrages 1 geschlossen werden.
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Vereinbarungen vor Ort
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Verhandlung
Leistungs-

vereinbarung

Vergütungs-

vereinbarung
Verhandlungs-

aufforderung

Teil 4 des RV 

1 zu beachten

ggfs. Fristen 

beachten

Nr. 4.1 Abs. 3 ff. 

beachten

Ergebnis-

protokoll zur 

Vergütung



Vergütungsvereinbarung
▪ siehe Schulung B am 19. Juli 2023, 9-13 Uhr
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Pause
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Prozessdokumentation (Nr. 2.11 RV 1)

▪ Der Leistungserbringer führt für jede leistungsberechtigte Person unabhängig von der 
Kostentragung eine nach dem aktuellen Stand der fachlichen Erkenntnisse und den 
nachfolgenden Regelungen strukturierte Dokumentation des Teilhabeprozesses. 

▪ Die Prozessdokumentation erfolgt auf der Basis der im Gesamtplanvereinbarten Ziele sowie 
der bewilligten Leistungen, macht regelmäßig Aussagen zum Stand und Verlauf des 
Prozesses, zur Steuerung und zur Qualitätssicherung der Unterstützung der 
leistungsberechtigten Person. Grundlagen sind einzuhalten; ansonsten keine Vorgaben

▪ Die Regelungen entsprechen dem Vorgehen in den Rahmenverträgen 2 und 3 ➔ insoweit 
wird auf die Schulungen beim LWV verwiesen.

▪ Übernahme von Daten aus Bewilligungsbescheid, Bedarfsermittlungsinstrument o. a.: Diese 
Schnittstelle befindet sich noch im Klärungsprozess.

41



Warum Prozessdokumentation?

▪ Handlungsgrundlage für die konkrete Leistungserbringung bei jeder 
leistungsberechtigten Person

▪ Die Dokumentation muss zu jedem Zeitpunkt den Prozess der 
Leistungserbringung abbilden

▪ Über die Dokumentation erfolgt die Steuerung/ Anpassung der 
Leistungen/ des Teilhabeprozesses

▪ Die Dokumentation dient dazu, den individuellen Teilhabeprozess 
transparent und komplett abzubilden.

▪ Die leistungsberechtigte Person und die Leistungserbringer sollen so 
jederzeit nachvollziehen können, ob
▪ z. B. Ziele und Leistungen zueinander passen,

▪ Leistungen ausreichend sind und

▪ die leistungsberechtigte Person bei der Zielerreichung ausreichend unterstützt 
wird und ihren Teil beiträgt.
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Warum Prozessdokumentation?

▪Auf Basis der Gesamtplanung bilden die 
Prozessdokumentation in Verbindung mit der 
Personaleinsatzplanung, Zwischenevaluation und 
Evaluation die Grundlage für eine qualitative und 
quantitative Steuerung der Leistungserbringung 
unterschieden nach den verschiedenen Leistungen 
dieses Rahmenvertrages. 
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Dokumentation

44

Planung ➔

Bewilligung

Durchführung 

der Leistungs-

erbringung

Überprüfung / 

Evaluation

Informations-

sammlung, 

Bedarfs-

ermittlung

Grundsätzlich 

Verantwortungsbereich 

Eingliederungs-

hilfeträger

Hier Start der 

Prozess-

dokumentation

Beendigung der 

Leistung

Steuerung der 

Leistungs-

erbringung
Anpassung der 

Leistung



Prozessdokumentation
▪ erfolgt prozessorientiert und handlungsleitend auf der 

Grundlage des Gesamtplans unter Berücksichtigung der 
Kontextfaktoren,

▪ enthält Besonderheiten und/ oder Abweichungen unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen auf die 
Leistungserbringung. Diese werden zeitnah und 
kontinuierlich festgehalten. Auch nicht erbrachte Leistungen 
gelten als Abweichung. 
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Überprüfung / Evaluation

▪ bewertet im Dialog mit der leistungsberechtigten Person 
Zielannäherung und -erreichung sowie Kontextfaktoren,

▪ enthält handlungsleitende Aussagen darüber, welche 
inhaltlichen und/ oder zeitlichen Abweichungen und/ oder 
Besonderheiten, auch bezogen auf den Ort der 
Leistungserbringung, vorlagen und was diese für die 
Leistungserbringung zur Folge haben und 

▪ treffen Aussagen über eine gegebenenfalls veränderte 
Planung für das Vorgehen und/ oder die Ziele. 
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Überprüfung / Evaluation

▪Werden bei der kontinuierlichen Prozessdokumentation keine 
Besonderheiten beziehungsweise Abweichungen festgestellt, 
erfolgt mindestens einmal jährlich eine Zwischenevaluation 
sowie eine Evaluation am Ende des Bewilligungszeitraums. Die 
Evaluation umfasst dabei den gesamten Bewilligungszeitraum 
und berücksichtigt die Ergebnisse aus den 
Zwischenevaluationen. 

▪Sofern bei der kontinuierlichen Prozessdokumentation 
wesentliche inhaltliche und/ oder zeitliche Abweichungen 
und/ oder Besonderheiten von der Planung festgestellt werden, 
findet zusätzlich unterjährig eine Zwischenevaluation statt.
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Prozessdokumentation

▪Der Leistungserbringer wendet ein geeignetes
Dokumentationssystem an, das übersichtlich und 
nachvollziehbar den Teilhabeprozess abbildet und die 
Aufnahme aller Informationen ermöglicht, die für eine 
ordnungsgemäße Durchführung der Leistungen erforderlich 
sind. 

▪Dies bedeutet: Über die Grundlagen von Rahmenvertrag 
und Ordnungsrecht hinaus, gibt es keine Vorgabe und 
kein Muster für die Dokumentation.
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Jährliche Dokumentation – Anlage 3
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Wichtig: Abgabe der jährlichen Dokumentation nur mit 

dem EGH-Träger, mit dem die Leistungs- und 

Vergütungsvereinbarung abgeschlossen wurde!



Jährliche Dokumentation
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Hier wieder 

Unterscheidung 

Ort der Lei-

stungserbrin-

gung wichtig
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation
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Jährliche Dokumentation



Schlussbestimmungen – Teil 7
▪Eingliederungshilfekommission SGB IX

▪ Zusammensetzung: paritätisch besetzt ➔ vier Verbandsgruppen: 
2x LWV, 2x HStT, 4x HLKT // 6x Liga, 2 Private

▪ Aufgaben: Überprüfung und Weiterentwicklung Rahmenvertrag 
einschließlich Anlagen; Beschlüsse zur  Ausgestaltung und 
Auslegung sowie zur tariflichen Fortschreibung der Vergütungen; 
empfiehlt bei Bedarf  Anpassung und Ergänzung dieses 
Rahmenvertrages

59



Schlussbestimmungen – Teil 7
▪Regelungen für die Leistungs- und Finanzierungs-

umstellung bestehender Vereinbarungen zum 1. Juli 
2023, spätestens bis zum 1. Januar 2024 –
Einrichtungen über Tag und Nacht

▪Überleitung Verträge für Leistungen außerhalb von 
Einrichtungen über Tag und Nacht

▪Sonstiges
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Wie geht es weiter?

▪Unterschriftenverfahren abgeschlossen? ➔ RV 1 ist ab 
dem 1. Juli 2023 gültig

▪RV 1 wird evaluiert ➔ Empfehlungen EGH-Kommission 
(Vertragspartner sind auf Rückmeldungen aus der 
Praxis angewiesen: Vorschläge werden gesammelt und 
gemeinsam beraten)

▪Nächste Schulung am 19. Juli 2023

▪Materialien eingestellt unter: https://www.hess-
staedtetag.de/aktuelles/bundesteilhabegesetz/#c1677
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https://www.hess-staedtetag.de/aktuelles/bundesteilhabegesetz/#c1677


Fragen?

Herzlichen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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